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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Institutionen und Volksrechte

Weil die Behandlungsfrist für das Postulat von Nadine Masshardt (sp, BE) verstrichen
war, ohne dass ihre Forderung nach Massnahmen für ein zukunftsfähiges Milizsystem
behandelt worden war, wurde das Postulat Mitte März 2021 abgeschrieben. Die
Sozialdemokratin hatte sich im «Jahr der Milizarbeit 2019» einen Bericht gewünscht, in
dem politische Massnahmen ausgearbeitet worden wären, mit denen das Interesse und
die Motivation für die politische Arbeit auf kommunaler Ebene im Rahmen von
Milizämtern gesteigert werden sollte. Immer mehr Gemeinden hätten Mühe, genügend
Personal für die kommunalen Behörden zu finden. 
Der Bundesrat hatte in seiner Antwort die Ablehnung des Postulats beantragt. Das
Milizsystem sei «ganz klar eine tragende Säule unserer Demokratie», so die Regierung in
ihrer Stellungnahme. Dies gelte aber auch für den Föderalismus: Das Milizsystem auf
kommunaler Ebene müsse von den Kantonen und Gemeinden selber gesichert werden. 1

POSTULAT
DATUM: 19.03.2021
MARC BÜHLMANN

Bundesrat

Der traditionelle Sommerausflug – im Volksmund Bundesratsschulreise genannt –
führte die Regierung Anfang Juli 2015 zunächst in einen der beiden Heimatkantone der
aktuellen Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga; in den Kanton Bern. Zusammen mit
der Bundeskanzlerin wanderten die Regierungsmitglieder von Rüeggisberg nach
Riggisberg, wo sie in einem Asyl-Durchgangszentrum ein Mittagessen einnahmen, das
aus unterschiedlichen Speisen aus den Heimatländern der dort beherbergten
Asylsuchenden bestand. Den Nachmittag verbrachte die Landesregierung in Biel-
Bienne, wo ein Apéro mit der Bevölkerung auf dem Programm stand. Mit der
anschliessenden Reise ins Tessin – dem zweiten Heimatkanton von Simonetta
Sommaruga – sollte dem Südkanton die Referenz erwiesen werden. Dieser hatte im
Rahmen der Abstimmung zur Masseneinwanderungsinitiative, aber auch bei der
Diskussion um die Aufstockung der Anzahl Bundesräte mehrmals verlauten lassen, sich
von Bundesbern vernachlässigt zu fühlen. Dort besichtigte die Landesregierung am
zweiten Tag ihrer Reise das Naturschutzgebiet "Bolle di Magadino", um am Abend auf
der Piazza Governo in Bellinzona mit der Bevölkerung eine Risottata zu geniessen. 2

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 03.07.2015
MARC BÜHLMANN

Wie gut hat das Krisenmanagement der Bundesverwaltung während der Covid-19-
Pandemie funktioniert? Mit dieser Frage beschäftigte sich die BK in zwei Berichten, die
zwei verschiedene Phasen «der grössten gesundheitlichen und wirtschaftlichen Krise
seit dem Zweiten Weltkrieg» für die Schweiz beleuchteten, wie der erste Bericht der
Bundeskanzlei zum Krisenmanagement in der Exekutive einleitete. Der erste Bericht
behandelte die Monate Februar bis August 2020; der zweite Bericht die Monate August
2020 bis Oktober 2021.  
Der erste Bericht lag am 11. Dezember 2020 vor und beschrieb folgende Ausgangslage:
Am 28. Februar hatte der Bundesrat aufgrund der raschen Verbreitung des Coronavirus
gestützt auf das Epidemiengesetz die besondere und am 16. März die ausserordentliche
Lage verkündet. Das öffentliche Leben wurde in der Folge stark eingeschränkt und «das
Krisenmanagement der Bundesverwaltung lief auf Hochtouren». Mehr als 20
Krisenstäbe und Task-Forces waren laut Bericht aktiv und Bundesrat, Departemente
und Bundeskanzlei wurden sehr stark in Anspruch genommen. Ab dem 27. April 2020
wurden die verhängten Massnahmen wieder schrittweise gelockert und am 19. Juni
2020 kehrte die Schweiz in die besondere Lage gemäss Epidemiengesetz zurück, womit
sich die Krisenbewältigung vermehrt wieder vom Bund auf die Kantone verlagerte.
Bereits am 20. Mai 2020, also noch während der ausserordentlichen Lage, hatte der
Bundesrat die BK beauftragt, einen Bericht zum Krisenmanagement zu verfassen und
daraus bis Ende 2020 Empfehlungen herzuleiten. 
Dieser Bericht stützte sich auf Befragungen von Mitarbeitenden in Bundes- und
Kantonsverwaltungen, auf Interviews wichtiger Akteurinnen und Akteure aus Politik,
Wissenschaft und Wirtschaft und auf Dokumentenanalysen. Im Grossen und Ganzen
zogen die Verfasserinnen und Verfasser des Berichtes einen positiven Schluss bezüglich
des Krisenmanagements in der Exekutive: Die Bundesverwaltung habe mehrheitlich

BERICHT
DATUM: 11.12.2020
MARC BÜHLMANN
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«effektiv gearbeitet». Allerdings wurde auf Mängel in der Effizienz des
Krisenmanagements hingewiesen. Konkret beleuchtete der Bericht fünf
Themenbereiche, zu denen konkrete Empfehlungen formuliert wurden: 
Das erste Themenfeld umfasste die Zusammenarbeit mit den Kantonen, die zwar gut
funktioniert habe, bei der aber Unklarheit hinsichtlich Zuständigkeiten und
Informationsaustausch bestehe. Hier brauche es klar definierte Kontaktstellen und
geregelte Informationsprozesse. Die Kantone müssten zudem angehört und informiert
werden, bevor der Bundesrat eine Entscheidung fälle und bevor die Medien die
entsprechenden Informationen erhalten. Beim Übergang von der ausserordentlichen in
die besondere Lage müsse zudem die Koordination zwischen Bund und Kantonen
verstärkt werden. 
Der zweite Themenbereich behandelte die Entscheidungsgrundlagen und
Notverordnungen – im Bericht als «Produkte» bezeichnet. Diese seien von guter
Qualität gewesen, allerdings hätten sich die Kantone präzisere Erläuterungen zu den
Verordnungen gewünscht. Schlecht funktioniert habe das Daten- und
Informationsmanagement, weil sich die verschiedenen Informationsübermittlungs- und
-aufbereitungssysteme als wenig kompatibel erwiesen hätten. 
Zwar seien die rechtlichen Grundlagen und Krisenpläne – Gegenstand des dritten
Themenfeldes – vorhanden und klar gewesen und hätten eine «situationsgerechte
Reaktion» erlaubt. Zu wenig vorbereitet sei man jedoch auf die Planung, Beschaffung,
Finanzierung und Lagerhaltung kritischen Materials (z.B. medizinischer Güter) gewesen.
Zudem habe es an Regeln für die Zusammensetzung und Koordination von Krisenstäben
gefehlt. Das Bundespersonal müsse künftig besser auf Krisen vorbereitet und für einen
flexibleren Kriseneinsatz geschult werden. 
Im vierten Themenfeld sei der Einbezug von externen Akteurinnen und Akteuren – etwa
aus Wissenschaft oder Wirtschaft – «in ausreichendem Masse» erfolgt, so der Bericht.
Allerdings habe dieser wenig systematisch und teilweise zu spät stattgefunden. Die
entsprechenden, bereits existierenden Netzwerke sollten deshalb ausgebaut werden,
empfahl der Bericht. 
Das fünfte Themenfeld war der Kommunikation gewidmet. Dank seiner «durchwegs als
positiv und vertrauensbildend bewerteten» externen Kommunikation sei der Bundesrat
«als kohärent agierendes Gremium wahrgenommen» worden, so der Bericht. Die
verwaltungsinterne Kommunikation sei hingegen bei den Befragungen als nicht
rechtzeitig und unpräzis kritisiert worden. Hier brauche es eine Verbesserung der
Informationswege. 

In einer Medienmitteilung wies der Bundesrat darauf hin, dass beim Verfassen des
Berichts nicht absehbar gewesen sei, dass nach der ersten Pandemiewelle noch eine
«schwierigere zweite» Welle folgen würde. Der Bericht werde entsprechend genutzt,
um das aktuelle, dieser ersten Welle folgenden Krisenmanagement zu verbessern und
um einige Empfehlungen rasch umzusetzen. Im zweiten Bericht sei dann zu
untersuchen, weshalb das Krisenmanagement, das sich in der ersten Welle bewährt
habe, «mit der zweiten Welle in viel grössere Schwierigkeiten geriet». 3

Der zweite Bericht der Bundeskanzlei zur «Auswertung des Krisenmanagements der
Bundesverwaltung in der Covid-19-Pandemie», der am 22. Juni 2022 vorgelegt wurde,
beleuchtete die zweite Phase der Covid-19-Krise von August 2020 bis Oktober 2021. Die
Evaluation habe sich auf die Zusammenarbeit mit den Kantonen, mit der Wissenschaft
und mit anderen Ländern konzentriert, so der Bericht. Wie schon für den ersten
Bericht waren erneut verschiedene Akteurinnen und Akteure online befragt und
interviewt worden. Darüber hinaus wurden ein Bericht über einen internationalen
Vergleich wissenschaftlicher Politikberatung und bereits bestehende Evaluationen
beigezogen, sowie Themenworkshops zu spezifischen Fragen durchgeführt. Aus diesen
verschiedenen Grundlagen gehe insgesamt hervor, dass das Krisenmanagement zu
Beginn der zweiten untersuchten Phase, also im Herbst und Winter 2020 von den
Befragten wesentlich kritischer beurteilt wurde als in den nachfolgenden
Zeitabschnitten (Frühling bis Herbst 2021). Die verschiedenen Erkenntnisse wurden im
Bericht in neun Handlungsfelder unterteilt, in denen Handlungsbedarf bestehe, dem
mit insgesamt 13 Empfehlungen nachgegangen werden soll.  
Handlungsfeld 1 betraf die Krisenorganisation der Bundesverwaltung selber. In einer
«komplexen Krise» brauche es mehr interdepartementale Zusammenarbeit, um eine
ganzheitliche Übersicht behalten zu können, so der Bericht. Es seien entsprechende
Gefässe zu schaffen und auf strategischer Ebene zu bestimmen, wer welche Aufgaben
und Verantwortlichkeiten übernehmen soll. Auf operativer Ebene soll geregelt werden,
wie das Krisenmanagement zwischen Departementen organisiert und koordiniert
werden soll. Der Bericht forderte, dass das VBS und die BK federführend

BERICHT
DATUM: 22.06.2022
MARC BÜHLMANN
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entsprechende Vorschläge ausarbeiten. 
Handlungsfeld 2 fasste die Probleme bei der Koordination zwischen Bund und
subnationalen Behörden zusammen. Eine verbesserte Koordination brauche es laut
Bericht insbesondere beim Wechsel von der ausserordentlichen Lage – hier ist der
Bund für das Krisenmanagement verantwortlich – zur besonderen Lage – hier stehen
die Kantone stärker in der Verantwortung. Auch in der ausserordentlichen Lage muss
der Bund die Kantone freilich vor dem Beschluss einer (Not-)Verordnung anhören. Im
Gegensatz zu den medialen Diskussionen, in denen die «Krisentauglichkeit des
Föderalismus» in Frage gestellt worden seien, würden die Befragungsdaten des
Berichts eher darauf hindeuten, dass der Föderalismus die Prozesse zwar verlangsamt
habe, «aber am Ende zu besseren und adäquateren Lösungen» geführt habe. Trotzdem
müssten die Kantone künftig besser ins Krisenmanagement einbezogen werden, indem
etwa auch der Informationsfluss zwischen den föderalen Ebenen verbessert werde. Der
Bericht empfahl, weitere Massnahmen in diesem Handlungsfeld auch auf der Basis des
Berichts der KdK zur Zusammenarbeit zwischen Bund und Kantonen während der Krise
auszuarbeiten.
In Handlungsfeld 3 wurde die Zusammenarbeit der Bundesverwaltung mit der
Wissenschaft problematisiert. Insgesamt habe die Pandemie die Bedeutung des
Einbezugs wissenschaftlicher Expertise deutlich aufgezeigt. Diese müsse künftig besser
und systematischer organisiert werden. Ständige wissenschaftliche Beiräte, die in
anderen Ländern etabliert seien, seien in der Schweiz eher selten. Auch die Covid-
Task-Force, sei auf Initiative der Wissenschaft Ende März 2020 lediglich als Ad-hoc-
Beratungsgruppe gegründet worden. Wissenschaftliche Beratung sei aber nicht nur
durch diese «Science Task Force» angeboten worden, sondern auch mittels bereits
bestehender Strukturen (z.B. in Form von ausserparlamentarischen Kommissionen, wie
etwa der Eidgenössischen Kommission für Impffragen). In seiner Empfehlung wies der
Bericht zudem auf ein Postulat von Matthias Michel (fdp, ZG; Po. 20.3280) hin, das
einen Massnahmenkatalog zum besseren und präventiven Einbezug der Wissenschaft in
Krisensituationen fordert. 
Die Zusammenarbeit zwischen Bundesverwaltung und Parlament während der Krise
war Gegenstand von Handlungsfeld 4. Die Befragten seien in der übergrossen Mehrheit
der Meinung, dass diese Zusammenarbeit gut funktioniert habe. Problematisch sei aber
die Arbeitsbelastung gewesen. Für das Parlament sei diese deshalb hoch gewesen, weil
zwischen den Sessionen keine dringlichen Bundesgesetze verabschiedet werden
konnten und deshalb während der Sessionen mit diesen zusätzlichen Traktanden noch
mehr Geschäfte zu behandeln gewesen seien als normal. Die Verwaltung wiederum
musste eine sehr hohe Zahl an Vorstössen (insbesondere Fragen und Interpellationen)
beantworten, «in denen oft dieselben oder sehr ähnliche Fragen gestellt wurden». Aber
auch die verlangte höhere Präsenz bei Kommissionssitzungen habe das aufgrund der
Krise bereits stark geforderte Bundespersonal zusätzlich belastet. Es müsse deshalb
dafür gesorgt werden, dass Parlamentsmitglieder informiert würden, ohne dass diese
mit Vorstössen operieren müssten. 
Handlungsfeld 5 beschrieb die internationale Zusammenarbeit der Bundesverwaltung.
Diese sei grundsätzlich als positiv empfunden worden, fasste der Bericht zusammen.
Das Krisenmanagement habe stark von internationalen Austausch- und
Informationsplattformen profitiert. Die Schweiz müsse trotz schwieriger Beziehung mit
der EU darauf achten, weiterhin Zugang zu diesen Informationsgrundlagen zu erhalten.
Empfohlen wurde hier eine Bestandsaufnahme von internationalen
Informationsplattformen, die für ein effektives Krisenmanagement als notwendig
erachtet würden.
In Handlungsfeld 6 wurden die personellen Ressourcen für das interne
Krisenmanagement diskutiert. Die entsprechenden rechtlichen Grundlagen
(Epidemiengesetz, Influenza-Pandemieplan Schweiz, Verordnung des Bundesstabes
Bevölkerungsschutz, Weisungen über die Sicherheitspolitische Führung des
Bundesrates, Weisungen über das Krisenmanagement in der Bundesverwaltung)
müssten revidiert werden und das «Wissensmanagement», das die Erinnerung an die
Lehren aus der Krise wach halten könne, müsse gestärkt werden. Zudem müssten
Konsultationen der verschiedenen involvierten Akteure mit Hilfe von Digitalisierung
vereinfacht werden, damit sie dem Tempo einer Krise gerecht würden. 
Handlungsfeld 7 war Personalfragen im Sinne der zusätzlichen Belastung während der
Krise gewidmet. Diese Belastung sei sehr ungleich verteilt gewesen. Bei den
federführenden Departementen und im BAG habe der Arbeitsaufwand während der
Krise «markant zugenommen», während in anderen Ämtern aufgrund der
Schutzmassnahmen die Arbeit eher geruht habe. Als problematisch wurde beurteilt,
dass keine rasche Personalaufstockung für die stark belasteten Amtsstellen möglich
gewesen war. In Zukunft müsse die «Durchhaltefähigkeit der Bundesverwaltung» durch
einen temporären Austausch von Personalressourcen zwischen verschiedenen Ämtern
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geregelt und verbessert werden. 
In Handlungsfeld 8 wurde das Datenmanagement untersucht. Die unterschiedlichen IT-
Systeme und Datenformate in den Kantonen und auf Bundesebene seien eine
Herausforderung gewesen, urteilte der Bericht. Gefordert wurde entsprechend eine
Standardisierung des Datenaustausches auf nationaler Ebene. Die geplante Revision des
Epidemiengesetzes solle «zur Verwendung einheitlicher, international anerkannter
Standards für den digitalen Informationsaustausch zu übertragbaren Krankheiten»
verpflichten, so die entsprechende Empfehlung. 
Handlungsfeld 9 schliesslich widmete sich der Kommunikation während der Krise.
Mehr als zwei Drittel der Befragten waren der Meinung, die Kommunikation mit den
Medien und der Bevölkerung habe gut funktioniert. Allerdings seien behördliche
Informationen zu wenig über soziale Medien verbreitet worden und hätten die
fremdsprachige Bevölkerung zu wenig gut erreicht. Dies müsse verbessert werden, so
die darauf aufbauende Empfehlung. 
Der Bericht kam zudem zum Schuss, dass es auf strategischer Ebene Grundlagen für
eine bessere Antizipation von Krisen brauche. Dies könne durch einen
systematischeren Einbezug von Fachpersonen aus Wissenschaft und Verwaltung
verbessert werden. Auch die internationale Zusammenarbeit würde helfen, frühzeitig
vor Krisen zu warnen und Szenarien für Krisenentwicklungen zu erarbeiten, mit denen
man sich adäquater vorbereiten könne.

Der Bundesrat nahm Kenntnis vom Bericht und leitete die Empfehlungen laut einer
Medienmitteilung an die Departemente und die BK zur Planung deren Umsetzung
weiter. 4

Regierungspolitik

Am ersten Tag der ausserordentlichen Session im Mai 2020, die der Bewältigung der
Corona-Krise gewidmet war, gab Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga eine
Erklärung des Bundesrates zur Corona-Pandemie ab. Die Schweiz sei nicht
unverwundbar; ein kleines Virus habe die grossen Grundrechte in Gefahr gebracht, die
der Bundesrat zur Bewältigung der Krise habe beschneiden müssen, indem er
Persönlichkeits- und Wirtschaftsrechte und die kantonale Hoheit eingeschränkt habe –
sich dabei stets an der von der Bundesverfassung vorgesehenen Verhältnismässigkeit
orientierend. Die ergriffenen Massnahmen hätten zu vielen Härtefällen geführt und die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie seien schmerzhaft. Jetzt gelte es, die
Schweiz aus der Krise zu führen, wobei das Parlament wieder in der Verantwortung sei.
«Unsere starke Demokratie» habe das Virus nicht beschädigen können. Es sei wichtig,
dass das Parlament die Entscheide des Bundesrats hinterfrage, damit man in einem
fruchtbaren Dialog gemeinsame Lösungen finde. Sie denke aber auch an die Menschen,
die in der Krise Angehörige verloren haben und danke allen, die das Land stützten. 
Bei der Fraktionsdebatte (Kategorie IIIa), die auf die Erklärung folgte, nahmen die
Fraktionssprecherinnen und -sprecher der Fraktionsgrösse nach Stellung zur Krise.
Albert Rösti (svp, BE) und Céline Amaudruz (svp, GE) dankten der Polizei, der Armee und
dem Zivilschutz und kritisierten zuerst die mangelnde Vorbereitung auf die Krise.
Medizinische Mittel, Medikamente und Geräte hätten nur in ungenügender Menge zur
Verfügung gestanden. Mit Besorgnis nehme die SVP zudem die wirtschaftlichen
Schäden wahr. Man müsse die Menschen vor Covid-19, aber auch «vor dem
wirtschaftlichen Untergang» schützen. Das Notrecht sei aufzuheben und auch im Falle
einer zweiten Welle nicht wieder einzusetzen. Ein zweiter Lockdown müsse vermieden
werden, der Bundesrat müsse die Krisenvorsorge verbessern und die Grenzkontrollen
aufrechterhalten. Die Wirtschaft müsse zudem mit tiefen Steuern, Gebühren und
Abgaben in Fahrt gebracht werden. 
Roger Nordmann (sp, VD) bedankte sich im Namen der SP-Fraktion beim Gesundheits-
und Pflegepersonal, dem Verkaufspersonal, den Erziehungs- und Lehrpersonen, den
Chauffeuren und Chauffeusen und der Polizei, die sich der Gefahr einer Covid-
Erkrankung ausgesetzt hätten. Es seien die Menschen mit den häufig am schlechtesten
bezahlten Berufen, die in phänomenaler Geschwindigkeit Hilfspläne ausgedacht und
umgesetzt hätten. Dank ihnen sei eine Katastrophe vermieden worden. Aber auch dem
Bundesrat müsse Dank ausgesprochen werden. Die SP wehre sich gegen den Versuch,
einen Gegensatz zwischen Gesundheit und Wirtschaft herzustellen. Letzterer könne es
nur gut gehen, wenn die Pandemie in den Griff gebracht werden könne. Der
wirtschaftliche Aufschwung müsse zudem mit dem Schutz der natürlichen Ressourcen
und dem Ziel einer Korrektur von Ungleichheiten verbunden werden. Weil die Pandemie
global sei, könne die Schweiz die Krise nur im Verbund mit Europa angehen und müsse
sich als reiches Land solidarisch mit ärmeren Staaten zeigen. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2020
MARC BÜHLMANN
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Im Namen der Mitte-Fraktion sprach Marco Romano (cvp, TI) den Menschen seinen
Dank aus, die geholfen hätten, die Gesellschaft am Laufen zu halten. Auch der
Bevölkerung, die sich an die Empfehlungen und die Regeln gehalten habe, gebühre
Dank. Der Bundesrat müsse klarer und transparenter informieren und auf die politische
und soziale Reife des Schweizer Volkes bauen. In unsicheren Zeiten brauche es eine
starke Politik der Mitte und konstruktive Lösungen; es brauche nun ein Projekt für das
ganze Land, um der grössten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderung
der letzten Jahrzehnte zu begegnen. Marianne Streiff-Feller (evp, BE) und Martin
Landolt (bdp, GL) – ebenfalls Angehörige der Mitte-Fraktion – dankten dem Bundesrat
für das umsichtige Krisenmanagement. Streiff-Feller bat die Regierung, ihre
Besonnenheit beizubehalten, und Landolt betonte, dass es gut sei, dass die Führung in
der Situation der Krisenbewältigung beim Bundesrat liege. Es sei wesentlich einfacher,
zu kommentieren, kritisieren oder zu loben, als die konkreten Entscheide treffen und
Verantwortung übernehmen zu müssen. Das Parlament müsse der Versuchung
widerstehen, «sich als Schattenregierung aufzuspielen».
Für die Fraktion der Grünen ergriffen Balthasar Glättli (gp, ZH) und Léonore Porchet (gp,
VD) das Wort. Sie betonten die Chancen, die aus einer Krise erwachsen können. Glättli
schlug etwa vor, mit den Milliarden an Wirtschaftshilfe nicht «die graue Wirtschaft von
gestern» zu unterstützen, sondern in einen Umbau hin zu einer grünen Wirtschaft zu
investieren. So könnten etwa die Erfahrungen mit Telearbeit zu einer Reduktion der
Mobilität genutzt oder die Quartiersolidarität bewahrt werden. Ausserdem dürfe die
Klimakrise, die andere grosse Krise neben der Pandemie, die im Gegensatz zu Covid
vorhersehbar sei, nicht in Vergessenheit geraten. Glättli sprach sich zudem für
Massnahmen aus, die das Parlament krisenresistenter und die Verhältnismässigkeit von
Notverordnungen rasch überprüfbar machen. Porchet hob die Leistungen des
Gesundheitspersonals hervor und erklärte, die Grünen forderten mehr Unterstützung –
etwa ganz konkret in Form eines vierzehnten Monatslohnes. 
Beat Walti (fdp, ZH) und Olivier Feller (fdp, VD) sprachen für die FDP-Fraktion. Walti hob
hervor, dass das Gesundheits- sowie das Wirtschaftssystem auch in dieser
ausserordentlichen Lage gut funktioniert hätten. Es verdiene Anerkennung, dass viele
Menschen innert kürzester Zeit ihr Leben umorganisiert hätten. Bedenklich sei
allerdings, wie wenig Reserven in vielen Bereichen vorhanden seien. Viele Unternehmen
stünden am wirtschaftlichen Abgrund. Deshalb müsse man jetzt die
Rahmenbedingungen so ausgestalten, dass die Innovationskraft der Schweiz gestärkt
und ihre globale Vernetzung verbessert würden. Man müsse den Menschen zudem
Eigenverantwortung zugestehen. Feller betonte, dass es hierfür eine schnelle Rückkehr
zur Normalität brauche.
Für die GLP, die kleinste Fraktion im Parlament, ergriffen Tiana Angelina Moser (glp, ZH),
Jürg Grossen (glp, BE) und François Pointet (glp, VD) das Wort. Moser betonte die
einmalige Solidarität, die sich in der Krise gezeigt habe. Diesem Zusammenhalt sei –
zusammen mit der nicht selbstverständlichen finanziellen Stabilität und tiefen
Staatsverschuldung – Sorge zu tragen. Die geplanten Eingriffe zur Bewältigung der Krise
dürften nicht zu einem «Providurium» werden. Die Krise sei auch eine Chance, um
Digitalisierung zu realisieren und klimaschädliche Mobilität neu auszurichten. Grossen
und Pointet dankten dem Gesamtbundesrat, der konsequent aber mit Augenmass agiert
habe. Freilich müssten die Entscheide aber auch kritisch diskutiert werden, damit man
aus der Krise lernen könne. 
Nachdem Simonetta Sommaruga auf die verschiedenen Beiträge kurz einging – sie
sprach von der selbstverständlich notwendigen Aufarbeitung der Krise und dem
Stresstest, dem der Föderalismus ausgesetzt gewesen sei, aber auch von den
funktionierenden Wirtschaftsmassnahmen und der Zusammenarbeit mit den
Nachbarstaaten –, wurde sie mit einem bunten Strauss an Fragen von Vertreterinnen
und Vertretern der bürgerlichen Parteien, vor allem aber seitens der SVP-Fraktion
torpediert. Nicht so sehr die beschwichtigenden Antworten der Bundespräsidentin,
sondern vielmehr die Fragen selber warfen dabei ein Licht auf die unterschiedlichen
Interessen und Pläne der Fraktionen, wie die Krise bewertet und mit welchen
Massnahmen sie überwunden werden sollte. So kritisierte etwa Roger Köppel (svp, ZH),
dass die Politik des Bundesrates «zerstörerische Auswirkungen auf Wohlstand und
Gesundheit» hätten; Yvette Estermann (svp, LU) fürchtete sich vor einem Impfzwang;
Thomas Aeschi (svp, ZG) befürchtete die Verlängerung des Notstands bis September;
Erich von Siebenthal (svp, BE) forderte Massnahmen, damit Gottesdienste wieder
möglich sind; Mike Egger (svp, SG), Erich Hess (svp, BE) und Thomas Hurter (svp, SH)
wollten eine Zusicherung, dass das CO2-Gesetz nicht prioritär behandelt werde; Hans-
Ueli Vogt (svp, ZH) fragte, wann der Bundesrat die ausserordentliche Lage beenden
werde; und Piero Marchesi (svp, TI) verlangte eine generelle Maskenpflicht. Fragen
kamen auch aus der Mitte-Fraktion – Marco Romano sorgte sich um den Grenzschutz
mit Italien; Benjamin Roduit (cvp, VS) um den «Corona-Graben», also den Umstand,
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dass die Romandie und das Tessin stärker unter Covid-19 gelitten hätten als die
Deutschschweiz; und Fabio Regazzi (cvp, TI) um die Situation der Restaurants. Für die
FDP-Fraktion wollte Hans-Peter Portmann (fdp, ZH) wissen, ob für einen neuerlichen
Lockdown andere Massnahmen ergriffen würden; Christian Wasserfallen (fdp, BE)
interessierte sich für die Grenzmodalitäten für die Exportwirtschaft; Rocco Cattaneo
(fdp, TI) fragte nach konkreten Massnahmen für die Tourismusbranche; und Frédéric
Borloz (fdp, VD) wollte eine Zusicherung, dass der Inländervorrang nach wie vor Geltung
habe.

Am Nachmittag hielt die Bundespräsidentin ihre Erklärung dann auch im Ständerat ab.
Nicht weniger als 20 Rednerinnen und Redner meldeten sich in der kleinen Kammer im
Rahmen einer «Diskussion über die Erklärung» zu Wort. Pirmin Bischof (cvp, SO)
äusserte seine Dankbarkeit, dass das Parlament nun gemeinsam mit dem Bundesrat, der
«sehr gut, schnell und effizient gehandelt» habe, die politische Verantwortung wieder
übernehmen könne. Ruedi Noser (fdp, ZH) stellte die These auf, dass die Politik in einen
«Selbstschutzmodus» verfallen sei und die Illusion schaffe, dass der Staat für jeden
Schaden aufkomme. Die Aufgabe der Politik sei es aber, «den Menschen ein gutes,
möglichst selbstbestimmtes Leben in Freiheit, Wohlstand und Würde zu ermöglichen».
Das bedeute aber auch, dass die Gesundheit nicht einziges Ziel staatlichen Handelns
sein dürfe und dafür Freiheit, Wohlstand und Selbstbestimmung nicht geopfert werden
dürfen. Das Prinzip «Politik senkt Todesraten, indem sie das Leben anhält» dürfe nicht
weiter gelten. Marina Carobbio Guscetti (sp, TI) erinnerte daran, dass die ärmsten der
Gesellschaft nicht vernachlässigt werden dürften. Zudem habe die Krise gezeigt, dass
ganz viel Solidarität herrsche, aber auch, dass das Gesundheitssystem gestärkt werden
müsse. Insbesondere die Pflegeberufe müssten mehr Anerkennung erhalten. Hannes
Germann (svp, SH) hob das Erfolgsmodell Schweiz hervor. Der Staat habe sich in der
Krise als handlungsfähig erwiesen. Es gelte nun aber, den Ausstieg aus der Krise zu
finden und dabei dieses Erfolgsmodell nicht zu gefährden. Das «gigantische Hilfspaket»
schaffe Vertrauen und mache Mut. Es gelte aber, in dieser «Ausgabeneuphorie» Mass
zu halten. Lisa Mazzone (gp, GE) sah im Umstand, dass man über die Begrenzung
individueller Freiheiten schockiert gewesen sein, ein Zeichen dafür, wie wichtig diese
fundamentalen Rechte für die Gesellschaft seien. Die Begrenzung sei aber
gerechtfertigt gewesen, weil ein Gleichgewicht zwischen Freiheit und Sicherheit habe
gefunden werden müssen. Dass der Bundesrat dieses gefunden habe, zeige etwa auch
der Umstand, dass er nicht wie in anderen Ländern den totalen Lockdown, sondern nur
ein «semi-confinement» gewählt habe. Die Genfer Neo-Ständerätin wollte in den
kommenden Beratungen vor allem auch an die kranken Personen denken – sie selber
kenne etwa 20 Personen, die an Covid-19 erkrankt seien – und an jene Menschen,
denen auch aufgrund der Krise extreme Armut drohe. Die Folgerednerinnen und
-redner reihten sich in den Dank an den Bundesrat ein und gaben ihrer Freude
Ausdruck, wieder tagen zu dürfen. Auch Alex Kuprecht (svp, SZ) attestierte der
Regierung «Leadership». Hätte das Parlament in der Krise Entscheidungen treffen
müssen, so wären, «da bin ich mir fast sicher, heute noch kein Darlehen durch Banken,
kein Erwerbsersatz und keine Kurzarbeitsentschädigung geflossen». In den meisten
Ausführungen wurde daran erinnert, dass jetzt grosse Aufgaben auf das Parlament
zukämen, sowohl was die Fragen der Hilfsmassnahmen für die Wirtschaft, aber auch
was institutionelle Fragen betreffe. So wies etwa Andrea Caroni (fdp, AR) darauf hin,
dass die Bundesversammlung auf die Gesundheitskrise unzureichend vorbereitet
gewesen sei. Das müsse sich ändern. «Der Hals-über-Kopf-Abbruch der
Frühjahrssession» sei «ein Tiefpunkt in der Parlamentsgeschichte des Landes»
gewesen, befand gar Paul Rechsteiner (sp, SG). Immerhin hätten 32 Mitglieder des
Ständerats diese ausserordentliche Session verlangt, um den verfassungsmässigen
Zustand wiederherzustellen. Nicht wenige Rednerinnen und Redner aus dem
bürgerlichen Lager forderten den Bundesrat auch auf, die Massnahmen zu lockern und
eine Rückkehr zur Normalität anzustreben. 
Am Schluss nahm Bundespräsidentin Sommaruga noch einmal Stellung. Sie sei froh,
dass die Kommissionen davon abgesehen hätten, selber Notrechtsverordnungen zu
erlassen. Der Bundesrat habe von Beginn an einen Mittelweg gewählt, was nun in der Tat
erste Lockerungen erlaube. Aber auch hier wolle man nichts überstürzen, um eine
zweite Welle zu verhindern. Mit den Öffnungsschritten sollten vor allem auch
Perspektiven geschaffen werden. Zudem gehe es darum, die Verantwortlichkeiten
zwischen Bund und Kantonen zu klären. Auch eine Neudefinition davon, was kritische
Infrastruktur sei und wie diese aufrecht erhalten werden solle, sei nötig. Sommaruga
sprach zudem von ihren Erfahrungen, die sie während der Krise «im internationalen
Bereich» gemacht habe. In einer Krise schaue jeder für sich selber und auch mit Geld
könne man daran nichts ändern. Wichtig seien deshalb gute Beziehungen und gute
Kontakte vor allem zu den Nachbarstaaten. Zum Schluss wies die Bundespräsidentin
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darauf hin, dass alle Departemente und die Bundeskanzlei in der Krise viel Arbeit
geleistet und sich dauernd mit grossen und komplexen Fragen beschäftigt hätten. Es sei
für den Bundesrat eine enorme Belastung gewesen, die dank der Hilfe der Verwaltung
habe getragen werden können. Der Bundesrat begrüsse schliesslich die anstehende und
von vielen Rednerinnen und Rednern geforderte baldige Aufarbeitung der Situation. 5

Nicht wie im Vorjahr erst in der Herbstsession, sondern wie gewohnt in der
Sommersession nahmen National- und Ständerat Kenntnis vom Geschäftsbericht 2020
des Bundesrates. In diesem Bericht legt die Regierung jahrweise einen Soll-Ist-
Vergleich zwischen Legislaturplanung, Jahreszielen und im entsprechenden Jahr
erledigten oder angegangenen Geschäften vor. Covid-19 war nicht nur schuld an der
Verschiebung der Beratung im Jahr 2020, sondern auch weiterhin zentraler
Gegenstand im Bericht und der parlamentarischen Beratung darüber. So bot der
Bundesrat in einem eigenen Kapitel des Berichts eine Übersicht über die Entwicklungen
der Pandemie und über alle rund 250 im Jahr 2020 dazu gefällten
Bundesratsbeschlüsse. Er leitete den Bericht zudem mit dem Hinweis ein, dass
zahlreiche Projekte wegen der Coronapandemie nicht so weit gediehen seien, wie
geplant. 

Im Ständerat erörterte Maya Graf (gp, BL) den Bericht für die GPK-SR. Das Management
der Covid-19-Krise ziehe sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie erinnere
zudem daran, dass eine von der GPK einberaumte Inspektion zur Bewältigung der
Pandemie am Laufen sei. Die GPK würden den Bericht und die Anhörungen der
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher jeweils mit Querschnittthemen versehen.
Beim ersten Querschnittthema «Krisenmanagementstrukturen» habe sich die GPK
informiert, ob solche Strukturen in Normalzeiten geplant gewesen seien, jetzt
eingesetzt würden und wie gut dies funktioniere. Beim Thema «Cybersicherheit» habe
sich die GPK zur IT-Sicherheit in den Departementen erkundigt und dazu, wo es
diesbezüglich Verbesserungen brauche. Im Anschluss an die Ausführungen der GPK-
Präsidentin ergriffen die Präsidenten der verschiedenen Subkommissionen das Wort,
die basierend auf dem Geschäftsbericht jeweils zwei Departemente sowie die
Bundeskanzlei genauer unter die Lupe genommen hatten. 
Charles Juillard (mitte, JU) berichtete über das VBS und das EDA. Hier hob der Sprecher
den Aktionsplan für die Cyberverteidigung hervor, bei dem praktisch alle Ziele erreicht
worden seien. Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe das VBS, das
insbesondere aufgrund der Luftwaffenflotte und der schweren Militärfahrzeuge jährlich
Emissionen von 200'000 Tonnen CO2 verursache, verschiedene Massnahmen ergriffen,
um das 40-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen des Programms
«Natur, Landschaft und Armee» leiste das VBS zudem einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität. Beim EDA sei der Umgang mit der Pandemie genauer geprüft worden. Die
GPK verfolge in diesem Departement zudem die Entwicklung bezüglich der
Personalsituation. 
Daniel Fässler (mitte, AI) erörterte die Berichtsteile, die dem EJPD und der BK
zugeordnet waren. Er hob hier den Informationsaustausch bei der Polizeiarbeit hervor.
Dieser funktioniere national und international noch nicht, wie er sollte. Insbesondere
die Möglichkeiten der Digitalisierung würden zu wenig gut eingesetzt. International solle
dem mit verschiedenen Abkommen begegnet werden. National stosse man aber
«offenkundig an Grenzen des Föderalismus», deren Aufhebung man im EJPD aber in
Angriff nehmen wolle, damit alle kantonalen Polizeikorps Zugriff auf alle verschiedenen
kantonalen Datenbanken erhielten, um Kriminalität effizienter bekämpfen zu können.
Im Gespräch mit dem Bundeskanzler Walter Thurnherr sei es insbesondere um die
Digitalisierung in der Bundesverwaltung gegangen. Ab 1. Januar 2021 werde das
Informatiksteuerorgan des Bundes aufgelöst und dessen Aufgaben – insbesondere
Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierung – von einer
neuen Verwaltungseinheit innerhalb der BK übernommen. Dies sei eine grosse Aufgabe,
bei der man erst am Anfang stehe. Darüber hinaus werde man sich hier auch dem
Problem der Fremdbestimmung durch mächtige IT-Unternehmen stellen müssen. 
Matthias Michel (fdp, ZG) nahm das EFD und das WBF genauer unter die Lupe. Auch hier
sei Digitalisierung ein zentraler Punkt. Es sei zwar erfreulich, dass 2021 «nicht weniger
als 13 Massnahmen» umgesetzt worden seien, um das Ziel 2 der Legislaturplanung – die
effiziente und möglichst digitale Erbringung der staatlichen Leistungen – zu erreichen.
Im aktuellen Bericht sei aber nur «ein einziges – ein einziges! – quantifizierbares Ziel»,
also nur ein Indikator angegeben; die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung müsse
adäquater gemessen werden. «Etwas mehr Substanz in der Berichterstattung»
wünschte sich der Kommissionssprecher auch im Bereich der Berufsbildung, auch
wenn dies eine Verbundaufgabe mit den Kantonen darstelle. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2021
MARC BÜHLMANN
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Marco Chiesa (svp, TI) berichtete schliesslich zu den Berichtsteilen des EDI und des
UVEK. Beim EDI seien in den Gesprächen vor allem die Massnahmen gegen die Covid-
Pandemie Gegenstand gewesen. Alain Berset habe erklärt, dass sich der Bundesrat
darauf konzentriert habe, die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und die
Wirtschaft möglichst zu begrenzen. Das begrenzte Wissen und die unvollständigen
Informationen hätten immer wieder Anpassungen bedingt. Eine wichtige Massnahme
seien deshalb auch die Tests gewesen, bei denen sehr rasch eine funktionierende
Infrastruktur habe aufgebaut werden können. Als schwierig habe sich die Entwicklung
einer Impfstrategie entpuppt, weil der Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar
gewesen sei. Die Schweiz sei aber mittlerweile eines der wenigen Länder, das mRNA-
Impfstoffe für die ganze Bevölkerung anbieten könne. Zum UVEK äusserte sich Chiesa
nicht. 
Am Schluss der Ratsdebatte meldete sich Bundespräsident Guy Parmelin zu Wort. Der
Bundesrat sei – obwohl zahlreiche geplante Massnahmen wegen Covid-19 nicht hätten
umgesetzt werden können – zufrieden mit der Zielerreichung. Würden normalerweise
rund 40 Bundesratssitzungen in einem Jahr stattfinden, seien es im Jahr 2020 mehr als
60 gewesen. Zudem seien wesentlich mehr Vorstösse eingereicht worden als in
früheren Jahren, was die enorme Arbeitsbelastung für den Bundesrat noch weiter
erhöht habe. Die Regierungsarbeit sei aber nur möglich, «parce que de nombreux
employés de la Confédération ne regardaient ni leur montre ni le jour de la semaine».
Dafür sei der Bundesrat sehr dankbar. Auch Parmelin ging auf ein paar Punkte des
Berichts ein, darunter die beschlossenen Massnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Verabschiedung der BFI-Botschaft, den
Bericht zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur, das
«dossier éléphantesque» zu den Verordnungsänderungen im Rahmen des revidierten
Krankenversicherungsgesetzes und darin die Planung des Bedarfs an Ärztinnen und
Ärzten oder die bundesrätliche Position zur Europapolitik. In der Folge nahm der
Ständerat den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das
Jahr 2020 stillschweigend an. 

Dies tat gleichentags auch der Nationalrat, wo Erich von Siebenthal (svp, BE), Thomas
de Courten (svp, BL), Yvonne Feri (sp, AG) und Nicolo Paganini (mitte, SG) die
Berichterstattung übernahmen. Grösstenteils nahmen sie die gleichen Punkte auf wie in
der kleinen Kammer. 
Eine Ausnahme stellte der Bericht von Thomas de Courten dar, der auf das UVEK
einging: Der Bundesrat habe im Berichtjahr die wichtigen Ausbauschritte für den
Strassen- und Schienenverkehr geplant und werde hier dem Parlament, das darüber zu
entscheiden habe, bald einen Bericht vorlegen. Darüber hinaus erwähnte der
Kommissionssprecher die «etwas chaotische» Situation in der Covid-Task-Force
Anfang Jahr, was sich mit dem Einbezug der Wissenschaft in eine Science Task Force
verbessert habe. 
Nicolo Paganini erwähnte zudem die IZA-Strategie, mit der die Bereiche der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit enger zusammengefasst
würden. Auch das «drastische Räumungskonzept» in Mitholz fand Erwähnung im
Bericht von Paganini. 
Auch im Nationalrat hob schliesslich Bundespräsident Guy Parmelin die wichtigsten
Punkte des Berichts hervor – auch dieses Votum unterschied sich kaum von jenem im
Ständerat – und auch die grosse Kammer stimmte dem Bundesbeschluss diskussionslos
zu und nahm den Bericht zur Kenntnis. 6

Bundesverwaltung - Organisation

Das Parlament stimmte der Revision des Publikationsgesetzes ohne nennenswerte
Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf zu. Dieses regelt die amtlichen
Veröffentlichungen und Sammlungen des Bundes (Bundesblatt, Amtliche und
Systematische Sammlung). Ein kleines föderalistisch gefärbtes Intermezzo ergab sich
insofern, als der Ständerat auf Antrag Stähelin (cvp, TG) beschloss, die
Kantonsverfassungen weiterhin in die Systematische Sammlung aufzunehmen. Die
Begründung für seinen Antrag lautete, dass damit die grosse Bedeutung der
Kantonsverfassungen für den Bundesstaat zum Ausdruck gebracht werde. Der
Nationalrat teilte diese Meinung. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER
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Der Bund müsse beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen ein Vorbild sein,
forderte Martin Candinas (Mitte, GR) in seiner Motion. Die Bundesverwaltung müsse die
Arbeitsplätze besser über alle Kantone verteilen und auch für ländliche Gebiete eine
attraktive Arbeitgeberin werden. Der nationale Zusammenhalt könnte so gestärkt
werden, wenn nicht nur vorwiegend im Kanton Bern, sondern auch in peripheren
Kantonen – zum Beispiel proportional zu ihrer wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit –
Verwaltungsarbeitsplätze angeboten würden. 
Der Bundesrat beantragte Anfang Februar 2021 die Ablehnung der Motion, weil sie
bereits erfüllt sei. Die Bundesverwaltung biete bereits heute in der ganzen Schweiz
Arbeitsplätze an. Zudem müsse die Arbeitsplatzplanung ganzheitlich betrachtet werden,
wie es die Regierung in ihrem Zielbild vorschlage. Die Entwicklung von flexiblen
Arbeitsformen, die sich durch den Covid-19-Lockdown beschleunigt habe, werde auch
vom Bundesrat mit verschiedenen Massnahmen vorangetrieben. 8

MOTION
DATUM: 03.02.2021
MARC BÜHLMANN

Auch die FK-SR unterstützte einstimmig die Idee einer zukunftsfähigen Daten-
Infrastruktur und Daten-Governance, wie sie von der Motion ihrer
Schwesterkommission gefordert, vom Bundesrat unterstützt und vom Nationalrat in der
Winteression 2020 diskussionslos angenommen worden war. Allerdings betonte die
ständerätliche Kommission in ihrer Medienmitteilung Ende Januar 2021, dass die
Kantone einbezogen werden müssten, seien diese doch hinsichtlich Digitalisierung
teilweise schon weiter als der Bund. 
Auch der Ständerat hiess dann in der Frühjahrssession die Erleichterung und
Beschleunigung der Digitalisierung durch eine Vereinheitlichung und Standardisierung
der digitalen Prozesse in der Bundesverwaltung, wie Kommissionssprecher Peter
Hegglin (mitte, ZG) für das Anliegen warb, diskussionslos gut. 9

MOTION
DATUM: 08.03.2021
MARC BÜHLMANN

Wer ist verantwortlich für die Aufsicht über Projekte, an denen mehrere Staatsebenen
oder kantonale bzw. nationale Unternehmen beteiligt sind? Diese Frage stelle sich nicht
nur bei Bauvorhaben – zur Diskussion stand im Rahmen des Postulats von Jürg Grossen
(glp, BE) die Problematik im Steinbruch Blausee-Mitholz –, sondern bei zahlreichen
Staatstätigkeiten, führte Bundeskanzler Walter Thurnherr die bundesrätliche
Stellungnahme zum Vorstoss aus. So sei die Frage nach Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten hinsichtlich Aufsicht und Kontrolle auch relevant bei der Organisation
von Grossveranstaltungen oder bei komplexen, alle staatlichen Ebenen betreffenden
Gesetzgebungs- oder Beschaffungsprojekten. Da es aber unterschiedliche nationale
und kantonale gesetzliche Grundlagen gebe und die Kantone über
Organisationsautonomie verfügten, sei die Frage nach Zuständigkeiten jeweils nur
fallspezifisch zu beantworten. Auch «Blausee-Mitholz», wo die GPK des Kantons Bern
festgestellt habe, dass es sich um eine Kantonsangelegenheit handle, könne nicht
Anlass für einen Bericht zu einer allgemeinen Regelung sein, wie er vom Postulat
gefordert werde, schloss Thurnherr. Jürg Grossen, der vor der Klarstellung durch den
Bundeskanzler im Fall «Blausee-Mitholz» vor einem möglichen Schwarzpeterspiel
gewarnt hatte, das bei einer eindeutigen Regelung von Zuständigkeiten eben nicht nötig
wäre, zeigte sich von der exekutiven Stellungnahme überzeugt und zog sein Postulat
entsprechend noch während der Debatte in der Sommersession 2022 zurück. 10

POSTULAT
DATUM: 07.06.2022
MARC BÜHLMANN

Weil sowohl der Motionär, Martin Candinas (mitte, GR) als auch der zuständige
Bundesrat Ueli Maurer auf ein Votum verzichteten, bat Nationalratspräsidentin Irène
Kälin (gp, AG) die Ratsmitglieder ohne Diskussion um eine Entscheidung darüber, ob der
Bund beim Anbieten von dezentralen Arbeitsplätzen – also über alle Kantone und auch
ländliche Regionen verteilte Arbeitsplätze – ein Vorbild sein solle oder nicht. Sie
erinnerte freilich daran, dass die Regierung die Ablehnung der Motion beantragt hatte.
Mit 118 zu 68 Stimmen (bei 8 Enthaltungen) entschied sich die Mehrheit der grossen
Kammer für Annahme der Motion, die damit an den Ständerat weitergereicht wurde.
Für das Anliegen sprachen sich die geschlossen stimmenden Fraktionen von SP, Grünen
und Mitte sowie Minderheiten der FDP und der SVP aus. Einzig die GLP votierte
geschlossen gegen das Anliegen. 11
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In der Frühjahrssession 2023 beugten sich die Räte über die Differenzbereinigung zum
Bundesgesetz über den Einsatz elektronischer Mittel zur Erfüllung von
Behördenaufgaben (EMBAG). Das Gesetz schafft die Grundlagen für eine Digitalisierung
der Bundesverwaltung, indem es vor allem Standards und Interoperabilität festlegt und
dem Bund die Möglichkeit für Vereinbarungen mit Partnerinnen und Partnern schafft,
die ähnliche Standards und Plattformen nutzen.

Der Ständerat hatte in der Wintersession 2022 mehrere Differenzen geschaffen und
auch im Nationalrat lagen zahlreiche Minderheitsanträge vor. Einig waren sich die
Fraktionssprechenden darüber, dass Digitalisierung vor allem in der Bundesverwaltung
dringend nötig sei, weil die Schweiz diesbezüglich «nicht einmal im Mittelfeld» liege,
wie etwa Corina Gredig (glp, ZH) für die GLP-Fraktion ausführte. Allerdings brauche es
einheitliche Standards, weshalb sie in einem Minderheitsantrag forderte, die Kantone
und die dezentralen Verwaltungseinheiten zu solchen einheitlichen Standards zu
verpflichten – dies hatte der Ständerat in seiner zweiten Lesung noch abgelehnt. Dieser
Punkt war jedoch im Nationalrat sehr umstritten, Marco Romano (mitte, TI) und Damien
Cottier (fdp, NE) setzten sich im Namen ihrer Fraktionen für eine föderalistische Lösung
ein, während Gerhard Andrey (gp, FR) und Angelo Barrile (sp, ZH) für ihre Fraktionen für
eine ganzheitliche Lösung, die nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf Kantons- und
Gemeindeebene gelte, plädierten. Finanzministerin Karin Keller-Sutter erklärte, der
Bundesrat begrüsse den Kompromissvorschlag der SPK-NR, die dezentralen
Verwaltungseinheiten generell dem Gesetz zu unterstellen, der Regierung aber die
Möglichkeit für Ausnahmen zu geben. Bei den Kantonen bevorzuge der Bundesrat den
kooperativen Ansatz, weil eine von den Kantonen nicht mitgetragene Harmonisierung
kaum zielführend sein dürfte. Auch die Kommissionssprechenden Greta Gysin (gp, TI)
und Andri Silberschmidt (fdp, ZH) erklärten, die SPK-NR würde gerne daran festhalten,
alle Kantone zu verpflichten, sehe aber aufgrund der deutlichen Haltung des Ständerats
in dieser Frage wenig Spielraum. Es sei deshalb in den Augen der Mehrheit der
Kommission vernünftiger, die Kantone auszunehmen. Der Antrag der Minderheit Gredig
wurde zwar – wie die Fraktionsvoten erwarten liessen – von den geschlossenen
stimmenden Fraktionen der SP, GP und GLP gutgeheissen, diese 80 Stimmen unterlagen
allerdings den 108 Stimmen der drei geschlossen stimmenden bürgerlichen Fraktionen.

Gregor Rutz (svp, ZH) erachtete das Gesetz im Namen der SVP-Fraktion als
«Notlösung», mit dem wenigstens die «schlimmsten Defizite» behoben würden.
Eigentlich bedürfe es aber einer Verfassungsänderung, das Gesetz sei wohl nur knapp
verfassungskonform. Auch aus diesem Grund sei stets die Zustimmung der Kantone zu
verlangen, wenn der Bund mit Gemeinden Projekte plane – stellte er folglich als
Minderheitsantrag. Mit dieser Anhörungspflicht der Kantone zeigte sich die Mehrheit
der SPK-NR jedoch nicht einverstanden: Die bundesrätliche Kompetenz,
Vereinbarungen abzuschliessen, solle nicht eingeschränkt werden und der
Minderheitenantrag Rutz sei entsprechend abzulehnen. Auch hier folgte der Rat mit 107
zu 80 Stimmen seiner Kommissionsmehrheit. Für die Kommissionsempfehlung
votierten diesmal die geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, der GLP und der GP,
unterstützt von einer Mehrheit der FDP und den drei EVP-Mitgliedern der Mitte-EVP-
Fraktion.
Mehrere weitere Entscheidungen traf der Rat jeweils ohne Minderheitsantrag. So
erachtete die SPK-NR beispielsweise die explizite Erwähnung von Bedürfnissen
spezifischer Bevölkerungsgruppen als nicht nötig. Bei der Frage zu «Open Source»
hatte die Kommission einen Kompromiss ausgearbeitet: Quellcodes sollen generell
transparent gemacht werden müssen, ausser wenn Drittrechte verletzt würden oder die
Sicherheit in Gefahr sei. Schliesslich schlug die SPK-NR vor, die Verwaltung der
Metadaten einzig beim Bundesamt für Statistik zu belassen. Oppositionslos nahm der
Nationalrat diese nicht bestrittenen Empfehlungen seiner Kommission allesamt an. 

Damit ging die Vorlage mit noch fünf Differenzen an den Ständerat, der diese ebenfalls
in der Frühjahrssession 2023 behandelte. Die SPK-SR schlage vor, bei vier Differenzen
auf den Nationalrat einzuschwenken, berichtete Benedikt Würth (mitte, SG) für die
Kommission. Dem nationalrätlichen Kompromiss zu den dezentralen Einheiten
empfehle die SPK-SR einstimmig zu folgen; auch das Argument des Nationalrats, dass
im Gesetz die gesamte Bevölkerung berücksichtigt sei und es keine explizite Erwähnung
von Minderheitengruppen brauche, habe die gesamte Kommission überzeugt; die vom
Nationalrat formulierte Ausnahmeregel bei der Offenlegung des Quellcodes sei in der
SPK-SR ebenfalls auf einstimmige Unterstützung gestossen; bezüglich der Zuständigkeit
für die Sammlung der Metadaten hätte sich die Kommission zwar mehr Flexibilität
gewünscht, auch hier könne man aber mit der Lösung des Nationalrats gut leben.
Allerdings empfehle die Kommission, am ursprünglichen Entscheid des Ständerats
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festzuhalten, dass der Bund bei Vereinbarungen, die er mit Gemeinden abschliesst, die
entsprechenden Kantone anhören müsse. Es wäre stossend, so Würth, wenn ein Kanton
mit seinen Gemeinden digitale Projekte vorantreibe und der Bund mit einzelnen
Gemeinden andere Projekte plane, ohne dass der Kanton dazu etwas sagen könne. Da
es keinen Minderheitsantrag gab, stimmte die kleine Kammer allen
Kommissionsempfehlungen stillschweigend zu.

Damit lag der Ball noch einmal beim Nationalrat. Die Kommission habe nur sehr kurz
getagt, gab Kommissionssprecher Andri Silberschmidt (fdp, ZH) zu Protokoll. Sie sei
einstimmig der Meinung, dass man dem Ständerat im letzten Streitpunkt folgen könne:
Die Kommission sei stets der Meinung gewesen, dass der Bund die Kantone anhören
würde, wenn er mit einzelnen Gemeinden Projekte plane – dies hatte auch Bundesrätin
Keller-Sutter betont. Es spreche nichts dagegen, dies explizit ins Gesetz aufzunehmen.
Die grosse Kammer bereinigte diese letzten Differenz schliesslich stillschweigend. 

In den Schlussabstimmungen passierte das Gesetz den Nationalrat mit 183 zu 8
Stimmen (6 Enthaltungen). Die Opposition und die Enthaltungen stammten von
Mitgliedern der SVP-Fraktion. Der Ständerat stimmte dem Gesetz mit 42 zu 0 Stimmen
einstimmig zu. 12

Mit 8 zu 1 Stimmen (2 Enthaltungen) empfahl die SPK-SR die Motion von Martin Candinas
(mitte, GR), mit der er eine vermehrte Dezentralisierung der Arbeitsplätze des Bundes
forderte, zur Annahme. 
In der Debatte im Ständerat während der Sommersession 2023 vertrat Stefan Engler
(mitte, GR) die Argumente der Kommission. Es sei bisher nicht viel gegangen, was die
«ausgewogene territoriale Verteilung administrativer Strukturen» anbelange. Dank der
Covid-19-Krise sei es aber zu einiger Flexibilisierung der Arbeit in der
Bundesverwaltung gekommen, was zeige, dass auch flexible Arbeitsstandorte möglich
sein müssten. Man sei deshalb in der Kommission gespannt auf die bundesrätliche
Antwort auf ein entsprechendes Postulat von Hansjörg Knecht (svp, AG; Po. 20.4369). Es
sei aber wichtig und mit Annahme der vorliegenden Motion anzustreben, dass auch
periphere Regionen von dieser Flexibilisierung profitierten. Der angesprochene
Hansjörg Knecht meldete sich ebenfalls zu Wort. Er könne die ablehnende Empfehlung
des Bundesrates, der die Motion Candinas als bereits erfüllt betrachte, nicht
nachvollziehen. Bis jetzt sei kaum Konkretes unternommen worden. Dabei würden nicht
nur die Randregionen, sondern auch die Zentren von einer «besseren Verteilung der
Arbeitsplätze» profitieren, da eine solche weniger «Dichtestress» etwa in Folge von
Wohnungsmangel oder Verkehrsaufkommen bedeuten würde. Finanzministerin Karin
Keller-Sutter wies darauf hin, dass sich seit der ablehnenden Antwort des Bundesrates
im Jahr 2020 einiges getan habe. Neben dem Postulat von Hansjörg Knecht sei die
Regierung auch daran, die Motion der FK-NR (Mo. 20.4338) umzusetzen, die eine
nachhaltigere Gestaltung der vom Bund angebotenen Arbeitsplätze forderte. Auch die
Motion Candinas werde in diese Arbeiten einfliessen. In der Folge nahm der Ständerat
die zuvor schon vom Nationalrat überwiesene Motion stillschweigend an. 13

MOTION
DATUM: 31.05.2023
MARC BÜHLMANN

Eine «Art Personalbremse» wolle er installieren, erklärte Thomas Burgherr (svp, AG) in
der Nationalratsdebatte in der Sommersession 2023 die Forderung seiner
parlamentarischen Initiative, mit der er die Entwicklung beim Bundespersonal besser
kontrollieren wollte. Es brauche Rahmenbedingungen, mit denen das Lohnwachstum
und die Zahl beim Bund angestellter Personen gestoppt würden. Laut einer Studie sei
der Durchschnittslohn in der Bundesverwaltung 12 Prozent höher als in der
Privatwirtschaft, zudem sei ein Viertel aller Arbeitnehmenden der Schweiz mittlerweile
im gesamten öffentlichen Sektor (Bund, Kantone, Gemeinden, öffentliche und
staatsnahe Betriebe) beschäftigt. Darunter seien zahlreiche Personen mit
akademischem Abschluss, «bei denen ich manchmal auch mehr Praxisbezug wünsche»,
so Burgherr; es gehe nicht an, dass Hochschulabgängerinnen und Hochschulabgänger
ohne Erfahrungen in der Privatwirtschaft beim Staat arbeiteten «und da kaum mehr
wegkommen». Mit seinem «Paketansatz» könne man auch solchen Fehlanreizen
Grenzen setzen, so Burgherr. Konkret forderte er in seiner parlamentarischen Initiative
etwa eine Koppelung des Stellenwachstums und der Lohnentwicklung an die
Privatwirtschaft sowie die Anstellung von mehr «Praktikern» und weniger
«Akademikern».
Die Debatte im Nationalrat war nötig geworden, weil die FK-NR mit 16 zu 7 Stimmen
empfohlen hatte, der parlamentarischen Initiative keine Folge zu geben. Für die
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Kommissionsminderheit, die aus SVP-Mitgliedern bestand, ergriff Manuel Strupler (svp,
TG) das Wort. Der Bund beschäftige «immer mehr Arbeitskräfte für Tätigkeiten ohne
erkennbaren Mehrwert», so Strupler. Dies seien nicht seine Worte, sondern sie
stammten von der ehemaligen grünen Nationalrätin Yvonne Gilli (gp, SG), der aktuellen
Präsidentin der FMH. Er hoffe deshalb auch von linker Seite auf Unterstützung für die
parlamentarische Initiative. Die Argumente der Kommissionsmehrheit wurden von
Sarah Wyss (sp, BS) und von Jean-Paul Gschwind (mitte, JU) ausgeführt. Gegen
Folgegeben spreche einerseits ein «staatspolitisches Argument», so Wyss. Eine
Umsetzung der parlamentarischen Initiative würde den Handlungsspielraum des
Parlaments einschränken, weil es die Entwicklung in der Verwaltung nicht mehr selber
steuern könnte. Mit einer Koppelung an die Privatwirtschaft würde andererseits eine
«totale Übersteuerung» eingerichtet bzw. die notwendige Flexibilität bei den
Anstellungen zu stark eingeschränkt: Der Bund müsse jene Personen einstellen können,
welche die nötigen Kompetenzen mitbringen. Ob es sich dabei um «Praktiker anstatt
Akademiker» handle, sei zweitrangig; zudem sei unklar, was unter «Praktiker»
überhaupt zu verstehen sei. 
Die Hoffnung des Minderheitensprechers Manuel Stupler, dass nicht bloss Mitglieder
der SVP-Fraktion den Minderheitenantrag auf Folgegeben unterstützten, wurde zwar
erfüllt, die total 49 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag – 43 stammten aus der SVP-, 4
aus der FDP- und 2 aus der Mitte-Fraktion – reichten aber gegen die 118 Voten für den
Mehrheitsantrag (bei 6 Enthaltungen) nicht aus. Die parlamentarische Initiative wurde
damit abgelehnt. 14

Parlamentsmandat

Wie der Nationalrat nutze auch der Ständerat die erste Sitzung der Wintersession 2022
zur Wahl des Ständeratspräsidiums und der Mitglieder des Büro-SR für 2022/2023
und wie im Nationalrat wurde mit Brigitte Häberli-Koller (mitte, TG) auch im Ständerat
ein Mitglied der Mitte für das höchste Amt auserkoren. Vor der Wahl der erst fünften
Ständeratspräsidentin in der Geschichte der kleinen Kammer ergriff der scheidende
Präsident, Thomas Hefti (fdp, GL), das Wort. Es sei gut, dass es in Demokratien
befristete Amtszeiten gebe. Resultate von Wahlen nicht anzuerkennen oder ziviler
Ungehorsam sei hingegen Gift für einen demokratischen Rechtsstaat. Hefti ging auf die
abflauende Pandemie ein, die in der Schweiz auch deshalb glimpflich abgelaufen sei,
weil – trotz aller Kritik – den Kantonen und dem Bundesrat vernünftige Lösungen
gelungen seien. Es greife zu kurz, den Föderalismus für Fehler, die es natürlich auch
gegeben habe, verantwortlich zu machen. Krisen seien «die Stunden der Exekutiven»
aber von Diktatur zu sprechen, sei daneben. Auch aus dem Krieg in der Ukraine, einem
von Russland angezettelten «Krieg gegen die westliche Welt» müsse die Schweiz Lehren
ziehen. Es gelte, die Armee zu verstärken. Bei den Verhandlungen mit der EU – ebenfalls
eine aktuelle Herausforderung – würde man vielleicht weiterkommen, wenn der EU
verständlich gemacht werden könnte, dass die «sehr weitgehenden Rechte» der
Mitbestimmung in der Schweiz nicht nur weltweit einzigartig, sondern auch für die
supranationale Organisation nicht schädlich seien.

Nachdem Thomas Hefti mit grossem Applaus bedacht worden war, schritt die kleine
Kammer zur Wahl ihrer neuen Präsidentin, die 45 von 46 Stimmen erhielt. Ein
Wahlzettel war leer geblieben. Brigitte Häberli-Koller wurde mit starkem Beifall in ihr
neues Amt begrüsst. Die Mitte-Politikerin – nach Josi Meier (cvp, LU; 1991), Françoise
Saudan (fdp, GE; 2000), Erika Forster-Vannini (fdp, SG; 2009) und Karin Keller-Sutter
(fdp, SG) die fünfte Ständeratspräsidentin – war bereits die zwölfte Kantonsvertretung
aus dem Thurgau, die das oberste Amt in der kleinen Kammer ausüben durfte. Nur die
Kantone Waadt (17), und Bern (15) stellten mehr Ständeratspräsidenten. Der Bund wisse,
was er am Thurgau habe, startete die frischgebackene und insgesamt 200ste höchste
Amtsträgerin in der kleinen Kammer ihre Antrittsrede mit einem Dank an die
anwesende Kantonalregierung. Auch sie ging auf die aktuellen politischen
Herausforderungen ein: Krisen und Wandel habe es schon immer gegeben, allerdings
gebe es heute viel mehr Widersprüche, die Unsicherheiten und Ängste weckten und im
schlimmsten Fall zu extremen Überzeugungen und einer gespaltenen Gesellschaft
führten. Es müsse unterschieden werden zwischen berechtigter Meinungsfreiheit und
«radikalen Forderungen bestimmter Gruppierungen». Die direkte Demokratie sei aber
keine Tyrannei der Mehrheit, sondern biete «das beste und ehrlichste Ventil für die
Bürgerinnen und Bürger», die Unzufriedenheit zeigen dürften, Abstimmungsergebnisse
aber selbstverständlich akzeptieren würden. «Wir leben in einer direkten Demokratie,
wo sich niemand auf der Strasse festkleben muss, wo niemand Gemälde mit
Kartoffelstock bewerfen muss und wo man sich auch nirgendwo anketten muss.» Es sei
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zudem nicht fair, der Politik böswillige Absicht zu unterstellen, wenn sich ein Entscheid
im Nachhinein als fehlerhaft herausstelle. Unzufriedenheit und Fehler müsse eine
Demokratie aushalten und es sei an den Parlamentsmitgliedern, durch Ehrlichkeit und
Transparenz wieder Vertrauen zu schaffen. Es gebe viel zu tun und die anstehenden
Herausforderungen seien nur gemeinsam zu meistern, weshalb ihre Präsidentschaft
auch unter dem Motto «Gemeinsam - Ensemble - Insieme - Ensemen» stehe

Nach einem musikalischen Intermezzo schritt die kleine Kammer zur Wahl der
restlichen Mitglieder des Büros. Zur ersten Vizepräsidentin wurde Elisabeth Baume-
Schneider (sp, JU) gewählt – ebenfalls mit 45 von 46 möglichen Stimmen (ein Zettel
blieb auch hier leer); damit wird 2023/2024 erstmals eine Sozialdemokratin dem
Ständerat vorstehen – es sei denn, die offizielle Kandidatin für die anstehenden
Bundesratswahlen würde in die Landesregierung gewählt oder aber bei den
eidgenössischen Wahlen 2023 in ihrem Kanton nicht bestätigt. Gleich zu zwei weiteren
Nova führte die Wahl der zweiten Vizepräsidentin: Lisa Mazzone (gp, VD) ergänzte das
erstmals reine Frauenpräsidium und wird – auch bei der Genferin eine Wiederwahl bei
den Ständeratswahlen 2023 vorausgesetzt – 2024/2025 den Ständerat als erstes
Mitglied der Grünen Partei präsidieren. Mazzone erhielt 44 von 46 möglichen Stimmen.
Neben einer leeren Stimme entfiel eine auf eine andere Person. Die Ämter des
Stimmenzählers und des Ersatzstimmenzählers werden von Männern besetzt. Andrea
Caroni (fdp, AR) wurde mit 42 Stimmen gewählt (4 Wahlzettel blieben leer) und auf
Stefan Engler (mitte, GR) entfielen 45 Stimmen (ein leerer Wahlzettel). Das Büro-SR wird
immer dann mit einem weiteren Mitglied ergänzt, wenn Fraktionen mit mindestens fünf
Mitgliedern im Ständerat ansonsten darin nicht vertreten sind. Dies war für das
anstehende Amtsjahr der Fall für die SVP-Fraktion, die Werner Salzmann (svp, BE) zur
Wahl vorschlug, der mit 43 Stimmen gewählt wurde (3 leere Wahlzettel).

In einem Festakt wurde die neue Ständeratspräsidentin zwei Tage nach ihrer Wahl in
Frauenfeld gefeiert. Es sei zwar der bisherige Höhepunkt ihrer politischen Karriere, sie
trete aber auch kurz vor dem Pensionsalter im Herbst noch einmal zu den
Ständeratswahlen an, weil ihre Partei mit ihr die grössten Chancen sehe, gab die Mitte-
Politikerin, die als Gemeinderätin, Grossrätin, von 2003 bis 2011 Nationalrätin und
schliesslich ab 2011 Ständerätin die sogenannte «Ochsentour» hinter sich gebracht
hatte, in einem Interview mit der Thurgauer Zeitung zu Protokoll. 15

Parlamentsorganisation

Beide Staatspolitischen Kommissionen (SPK-SR und SPK-NR) gaben einer
parlamentarischen Initiative Caroni Folge, die verlangt, dass der Bundesrat in seinen
Botschaften die Achtung des Subsidiaritätsprinzips prüft. Diesem Prinzip, das besagt,
dass auf nationaler Ebene nur Aufgaben übernommen werden, die von den Kantonen
nicht erledigt werden können oder die eine zentralisierte Regelung erfordern, werde zu
wenig Beachtung geschenkt, so Andrea Caroni (fdp, AR). Wenn die Regierung
verpflichtet würde, in ihren Botschaften auszuführen, ob und wie dieses wichtige
Element des Föderalismus beeinträchtigt wird, hätte das Parlament bessere
Entscheidgrundlagen. 
In ihrer Medienmitteilung wies die SPK-SR darauf hin, dass mit der Umsetzung dieser
Idee auch ein Beitrag zur Deregulierung geleistet würde. Sie schlug zudem vor, die
parlamentarische Initiative in die Sammelvorlage zu den Änderungen des
Parlamentsrechts aufzunehmen. 16

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil mit der Sammelvorlage für verschiedene Änderungen des Parlamentsrechts auch
das Anliegen der parlamentarischen Initiative Caroni (fdp, AR) aufgenommen worden
war, beantragte die SPK-SR deren Abschreibung. Mit einer parlamentarischen Initiative
werde grundsätzlich die Ausarbeitung eines Erlasses vorgeschlagen, was mit der
Sammelvorlage auch tatsächlich geschehen sei, argumentierte die Kommission in ihrem
Bericht. Weil auch der Berichterstatter der Kommission, nämlich der Urheber der
Initiative selber, keine Bedenken äusserte, wurde der Vorstoss von der kleinen Kammer
abgeschrieben. 17
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Organisation der Bundesrechtspflege

In ihrem Bericht vom 17. November 2020 beantragte die GPK-SR, an die das Postulat
von Daniel Jositsch (sp, ZH) für eine Überprüfung von Struktur, Organisation,
Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft zur Vorprüfung überwiesen
worden war, lediglich einen Teil des Postulats anzunehmen. Abzulehnen sei Ziffer 1 des
Postulats, die eine Überprüfung der Zweckmässigkeit der Struktur und der Organisation
der Bundesanwaltschaft forderte. Diese Überprüfung werde durch die laufende GPK-
Untersuchung bereits vorgenommen. Aus dem gleichen Grund sei auch Ziffer 3 des
Postulats abzulehnen: Auch die Überprüfung, ob die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) den an sie gestellten Anforderungen genüge, sei
Gegenstand der GPK-Untersuchung. Zur Annahme empfahl die GPK-SR allerdings Ziffer
2 des Postulats: Der Bundesrat solle klären, ob die Verteilung der Kompetenzen
zwischen Bund und Kantonen im Bereich der Strafverfolgung nach zahlreichen
Partialrevisionen noch zweckmässig sei. Teilweise bestünde Rechtsunsicherheit, weil
die Zuständigkeiten nicht immer klar seien, begründete die GPK-SR ihre Empfehlung. 
In der Ratsdebatte während der Wintersession 2020 führte Daniel Jositsch aus, dass er
sein Postulat «vor allem auch im Zusammenhang mit der Diskussion um die Person des
Bundesanwalts eingereicht» habe. Das Problem sei aber nicht der mittlerweile
zurückgetretene Michael Lauber, vielmehr gebe es in der Bundesanwaltschaft
strukturelle Probleme, die nicht durch das Ersetzen von Köpfen gelöst werden könnten.
Er unterstütze aber den Antrag der GPK-SR, weil die Ziffern 1 und 3 seines Postulats
bereits in Abklärung seien. Zu Wort kam auch der Präsident der AB-BA, Hanspeter
Uster. Er begrüsse eine Evaluation der Aufsichtsbehörde und unterstütze auch eine
Evaluation der Kompetenzaufteilung gemäss Ziffer 2 des Postulats. Schliesslich äusserte
sich auch Justizministerin Karin Keller-Sutter. Sie begrüsse es, dass in dieser Frage eng
mit den Kantonen zusammengearbeitet werden könne. Sie plane zudem den Einsatz
einer Arbeitsgruppe. In der Folge wurde Ziffer 2 des Postulats stillschweigend
überwiesen. 18
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Einen neuen Anlauf zur Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten zwei
gleichlautende Motionen von Stefan Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und von Mathias
Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690). Seit der letzten diesbezüglichen Diskussion seien
mittlerweile zehn Jahre vergangen. In der Zwischenzeit habe es verschiedene Beispiele
gegeben, aufgrund derer die Frage nach einer Stärkung des Rechtsstaates durch
Einführung einer richterlichen Kontrolle von Bundesgesetzen neu diskutiert werden
müsse, so die identische Begründung beider Vorstösse. Zudem würde der Föderalismus
gestärkt, wenn auch die Kantone ein Gericht anrufen könnten, das prüfe, ob die
Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Bund und Kantonen verfassungskonform sei. 
In seinen identischen Stellungnahmen verwies der Bundesrat auf die bisher
gescheiterten Versuche, ein Bundesverfassungsgericht einzuführen (Pa.Iv. Müller-
Hemmi und Pa.Iv. Studer; Mo. Caroni). Die Bestrebungen seien damals «nicht zuletzt am
klaren Widerstand des Ständerats» gescheitert. Der Bundesrat sehe überdies keine
Notwendigkeit für neuerliche Diskussionen und beantrage deshalb die Ablehnung
beider Motionen. Dies sah die kleine Kammer, die beide Motionen gleichzeitig
behandelte, hingegen leicht anders. Sie hiess einen Ordnungsantrag von Hans Stöckli
(sp, BE) gut, der die beiden Motionen der SPK-SR zur Vorprüfung zuweisen wollte. Sie
solle die Veränderung der Praxis beleuchten und insbesondere auch die Frage einer
Verfassungsgerichtsbarkeit bei Notrechtskompetenzen wie im Falle der Covid-19-
Pandemie betrachten. 19

MOTION
DATUM: 22.09.2021
MARC BÜHLMANN

Anfang April nahm die SPK-SR die Vorprüfung der vom Ständerat an sie zugewiesenen
Motionen Engler (mitte, GR; Mo. 21.3689) und Zopfi (gp, GL; Mo. 21.3690), mit denen die
Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit verlangt wird, vor. Die Kommission zeigte
sich mit 6 gegen 6 Stimmen gespalten. Erst mit dem Stimmentscheid des Präsidenten –
Mathias Zopfi – wurden die beiden Motionen zur Annahme empfohlen. Es sei «an der
Zeit, das Gleichgewicht zwischen Demokratie und Rechtsstaatlichkeit wieder einmal zu
überprüfen», so die Begründung in der Medienmitteilung. Es gab bisher schon einige
gescheiterte Versuche, ein Verfassungsgericht einzuführen. Es sei stossend, dass die
Grundrechte via EMRK richterlich kontrolliert werden könnten, die Artikel in der
Bundesverfassung aber nicht. Die starke Minderheit gab zu bedenken, dass eine
Beurteilung der Verfassungsmässigkeit von Gesetzen durch ein entsprechendes Gericht
in vielen Fällen nicht nur schwierig, sondern häufig auch politisch sein dürfte. Ob sich
der knappe Kommissionsentscheid in einer spannenden Debatte im Ständerat
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widerspiegeln wird, wird sich in der Sommersession 2022 zeigen. 20

Nicht wie geplant in der Sommersession, sondern erst in der Herbstsession 2022
befasste sich der Ständerat mit den beiden Motionen (Mo. 21.3689; Mo. 21.3690), die
eine Einführung der Verfassungsgerichtsbarkeit forderten. Als «Evergreen»
bezeichnete Daniel Fässler (mitte, AI) die Frage, ob es eine Überprüfung der
Verfassungsmässigkeit von Bundesgesetzen brauche. In der Tat gab es schon einige
entsprechende, allerdings stets erfolglose Vorstösse. Eine nur durch präsidialen
Stichentscheid zustande gekommene Mehrheit der SPK-SR wollte einen neuen Anlauf
versuchen und Kommissionssprecher Stefan Engler (mitte, GR) brachte entsprechend
fünf Pro-Argumente vor: Erstens müsse die Bundesverfassung über den Gesetzen
stehen, damit Grundrechte von Bürgerinnen und Bürgern effektiv geschützt würden.
Zweitens sei die Autonomie der Kantone besser geschützt, wenn sich die Gliedstaaten
bei einem Verfassungsgericht etwa gegen verfassungswidrige
Zentralisierungsbestrebungen wehren könnten. Drittens würde das Ständemehr in
seiner Rolle gewahrt, wenn kein Gesetz zur Anwendung komme, das nicht auf einer von
Volk und Ständen angenommene Verfassungsgrundlage beruhe. Viertens seien die
Grundrechte nicht nur durch die EMRK, sondern auch durch die nationale Verfassung
effektiv geschützt – ein Schutz, der bei Gesetzesänderungen eingeklagt werden können
muss. Fünftens ergäbe sich eine präventive Wirkung, weil sich das Parlament bei der
Umsetzung von angenommenen Initiativen nicht mehr zu weit von der Verfassungsidee
entfernen könne, wenn es eine Rüge von einer verfassungsgerichtlichen Instanz
befürchten müsse. Um der starken Kommissionsminderheit gerecht zu werden, führte
Engler auch fünf Argumente gegen die Einführung einer Verfassungsgerichtsbarkeit an:
Es gebe erstens keinen Handlungsbedarf, weil der historische Verfassungsgeber eine
schwache Stellung der Judikative bewusst gewollt habe. Ein Verfassungsgericht drohe
zum Gesetzgeber zu werden, wenn nicht mehr die Stimmbevölkerung das letzte Wort
habe, ob sie ein Gesetz gutheissen wolle oder nicht. Drittens sei eine
«Verpolitisierung» der Judikative zu befürchten. Das Parlament sei viertens besser
geeignet, die letztlich stets politische Einschätzung vorzunehmen, ob ein Gesetz der
Verfassung widerspreche oder nicht. Das Parlament würde sich also mit der Einführung
einer Verfassungsgerichtsbarkeit fünftens seiner eigenen Kompetenzen berauben. 
In der darauffolgenden Debatte wurden zwar keine wirklich neuen Argumente mehr
vorgebracht, einige langjährige Kantonsvertreter gaben aber zu Protokoll, weshalb sie
ihre Meinung seit der letzten Diskussion vor rund elf Jahren geändert bzw. nicht
geändert hatten. Andrea Caroni (fdp, AR) etwa – als Nationalrat selbst einst Urheber
einer entsprechenden Motion – befürwortete nach wie vor eine bessere «Abfolge des
Dialogs zwischen den Gewalten». Mathias Zopfi (gp, GL) sorgte für Heiterkeit, indem er
die Verteidigung der Verfassungsgerichtsbarkeit eines jungen Rechtswissenschafters
zitierte, der heute gegen die Motion kämpfe. «Wer hat nun recht: Fässler der Jüngere
oder Fässler der Ältere?» Auch Carlo Sommaruga (sp, GE) erklärte, dass er seine
Meinung innerhalb eines Jahrzehnts geändert habe. Er sei zum Schluss gekommen, dass
das aktuelle System nicht nur sehr gut, sondern mit Blick auf die Vereinigten Staaten
auch besser ohne Verfassungsgerichtsbarkeit funktioniere. Schliesslich wies auch
Justizministerin Karin Keller-Sutter darauf hin, dass sie dieselbe Diskussion bereits
2012 «mitverfolgen durfte, allerdings in einer anderen Rolle». Sie erinnerte daran, dass
die kleine Kammer das bestehende System bisher stets als gut austariert betrachtet
habe. Auch der Bundesrat sei der Meinung, dass das stark gewichtete
direktdemokratische Element einer Ausweitung der Verfassungsgerichtsbarkeit
vorzuziehen sei, die zudem einen fundamentalen Eingriff in das politische System der
Schweiz bedeuten würde. Die Kantone hätten zudem bereits heute zahlreiche
Möglichkeiten, sich zu wehren. Wie schon 2012 sei der Bundesrat der Meinung, dass ein
Nein kein Nein zum Rechtsstaat, sondern ein Ja zur heute gut funktionierenden
Gewaltenteilung sei. Mit 29 zu 15 Stimmen (1 Enthaltung) folgte der Ständerat seiner
Kommissionsminderheit und der Empfehlung des Bundesrats und lehnte die beiden
Motionen ab. 21

MOTION
DATUM: 12.09.2022
MARC BÜHLMANN

Mitte Oktober 2023 legte der Bundesrat den Bericht zur Erfüllung des Postulats von
Daniel Jositsch (sp, ZH) vor, mit dem dieser eine Überprüfung von Struktur,
Organisation, Zuständigkeit und Überwachung der Bundesanwaltschaft gefordert
hatte. 
Laut Bericht hatte der Bundesrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die auf der Basis einer
Auslegeordnung prüfte, ob es Anpassungsbedarf in der Organisation der Überwachung
der Bundesanwaltschaft gibt. Ausgangslage dieser Gesamtschau bildete die sogenannte
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«Effizienz-Vorlage», die auf Verbesserungen der Effizienz in der Strafverfolgung
abzielte. Seit ihrer Einführung 2002 seien einige Verbesserungen vorgenommen
worden, darunter die Bestellung eines Bundesstrafgerichtes, die Vereinheitlichung des
Strafprozessrechts, die Schaffung einer Berufungskammer gegen Entscheide des
Bundesstrafgerichtes und die Revision der Strafprozessordnung, die voraussichtlich
2024 in Kraft treten wird. Zudem hätten gemäss Bundesrat auch einige
parlamentarische Vorstösse die Frage der Kontrolle der Bundesanwaltschaft gestreift
(Mo. 14.3441; Mo 18.3700; Mo 21.3972 und 21.3970; Mo 21.3988; Po 21.4598; Po.
22.4412). 
Auf der Basis ebendieser Auslegeordnung kam die Arbeitsgruppe zum Schluss, «dass
sich das heutige System in seinen Grundzügen bewährt hat und sich allfällige Reformen
auf punktuelle Änderungen beschränken können» – ein Urteil, das laut Bericht auch der
Bundesrat teilte. Der Bericht listete in der Folge die Diskussion der Arbeitsgruppe und
die jeweilige Haltung des Bundesrats zu solchen punktuellen Änderungsmöglichkeiten
auf: Während die Arbeitsgruppe keinen Handlungsbedarf in Bezug auf die Zuteilung der
Zuständigkeiten bei Straftaten sah und die Notwendigkeit einer Übertragung weiterer
Kompetenzen an den Bund als nicht zielführend erachtete, mahnte sie Reformbedarf
bei mehrfacher Zuständigkeit an. Es müsse klarer geregelt werden, wer zuständig sei,
wenn eine Straftat in mehreren Kantonen oder im Ausland begangen werde. Weil im
Falle von Zuständigkeitskonflikten zwischen der Bundesanwaltschaft und den Kantonen
genaue Verfahrensvorschriften fehlten, regte die Arbeitsgruppe zudem deren
Kodifizierung an. Bei den Kriterien für die Fallzuweisung empfahl sie eine Prüfung
möglicher Anpassungen hinsichtlich Terrorismus, krimineller Organisationen und
Geldwäscherei. Der Bericht räumte auch der Cyberkriminalität Platz ein: Es gebe hier
zwar verschiedene Instrumente für eine Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen
kantonalen und nationalen Strafbehörden, diese hätten aber lediglich eine
«koordinative Funktion». Die Anregung der Arbeitsgruppe, eine Instanz zu schaffen,
welche die Zuständigkeit im Konfliktfall verbindlich regeln könnte, stiess beim
Bundesrat allerdings auf Widerstand. Allgemein versprach die Regierung jedoch, die
Punkte, in denen Handlungsbedarf bestehe, «einer vertieften Prüfung» zu
unterziehen. 22

Wahl- und Abstimmungsverfahren

Soll es kantonalen Regierungen, Parlamenten und Fachdirektionskonferenzen erlaubt
sein, sich in nationale Abstimmungen einzumischen? Jein, meinte das Bundesgericht
2018 als Antwort auf eine Stimmrechtsbeschwerde im Rahmen der Vollgeldinitiative.
Die Konferenz der kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren (FDK) hätte nicht
für ein Nein werben dürfen, urteilte das oberste Gericht, hob allerdings die
Abstimmung nicht auf, weil das Resultat sehr deutlich gegen das Begehren sprach.
Gestattet sei eine Einmischung lediglich für Kantonsregierungen und die Konferenz der
Kantonsregierungen (KdK), die für alle Kantone spreche, – und auch dies nur dann,
wenn ein Kanton von einem Abstimmungsausgang «nahmhaft betroffen» sei. 
Dieses Urteil stiess bei den Kantonen auf Kritik. Es sei nicht einsichtig, weshalb
Fachdirektionskonferenzen einen «Maulkorb» erhielten. Als mögliche Konsequenz – so
eine Prognose der Medien – würden die Fachdirektionskonferenzen künftig die KdK
mandatieren oder einzelne Kantonsregierungen würden einfach ihre Fachdirektorinnen
und -direktoren beauftragen, Stellung zu beziehen. 

Eine 2018 veröffentlichte Studie hatte derweil gezeigt, dass sich kantonale Akteure in
der Tat zunehmend in nationale Abstimmungen einmischen. Zwischen 2000 und 2018
liess sich eine Vervierfachung solcher Interventionen feststellen.

Im Parlament reichte Raphaël Comte (fdp, NE) eine parlamentarische Initiative ein, mit
der «das Meinungsäusserungsrecht der Kantone anlässlich von Kampagnen zu
eidgenössischen Abstimmungen präzisiert» werden sollte. Ende September 2019 zog
der Neuenburger sein Anliegen allerdings wieder zurück. 23

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.09.2019
MARC BÜHLMANN

Nachdem bei der Volksabstimmung vom 29. November 2020 die
Konzernverantwortungsinitiative zwar das Volksmehr (50.7% Ja-Stimmenanteil), nicht
aber das Kantonsmehr (8 1/2 Kantone sagten Ja) erreicht hatte, wurden Diskussionen
über das Ständemehr laut. Dies war freilich nicht das erste Mal: Bis zu diesem Zeitpunkt
waren 14 Abstimmungsvorlagen, bei denen sowohl das Volks- als auch das Ständemehr
nötig war, an einer der beiden Hürden gescheitert; viermal war zwar das Stände-, nicht

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
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aber das Volksmehr (3 Volksinitiativen, 1 obligatorisches Referendum) und zehnmal das
Volks- nicht aber das Ständemehr erreicht worden (1 Volksinitiative, 9 obligatorische
Referenden). Stets waren Rufe nach einer Änderung dieser Doppelmehrregelung laut
geworden, zuletzt 2013 bei der Abstimmung über den Familienartikel, der ebenfalls am
Kantonsveto gescheitert war. 
Das Ständemehr gehöre auf den «Müllhaufen der Geschichte» fanden aktuell etwa die
Juso und die grüne Fraktion reichte noch am Tag nach der Abstimmung eine
parlamentarische Initiative für eine Reform des Ständemehrs ein. Gefordert wurde,
dass mindestens eine Zweidrittelmehrheit der Standesstimmen erforderlich sein müsse
(statt die einfache Mehrheit), um ein Volksmehr zu überstimmen. Die direkte
Demokratie sei «in Schieflage», begründete Regula Rytz (gp, BE) in einem Interview im
Tages-Anzeiger den Vorstoss. Die kleinen Kantone hätten zu viel Einfluss und die
Romandie laufe Gefahr, als Minderheit überstimmt zu werden. Zudem bestehe die
Gefahr, dass Volksinitiativen trotz Mehrheiten nicht mehr angenommen würden. Die
WoZ kam zum Schluss, dass das Ständemehr immer dann «seine Vetomacht entfalten
kann, wenn die konservativen Deutschschweizer Kantone eine Verfassungsänderung
ablehnen». 
Spielregeln ändern wollten «schlechte Verlierer», kritisierte hingegen Ruedi Noser (fdp,
ZH). Die Verfassung dürfe nicht von einer kleinen Mehrheit geändert werden können.
Auch Andrea Gmür (cvp, LU) sah im Ständemehr einen wichtigen Minderheitenschutz,
da auch die weniger grossen Kantone mit «einer Bevölkerung, die anders denkt als jene
in den Städten» zugunsten des sozialen Zusammenhalts eingebunden werden müssten.
In der Tat ging es bei den Reformdebatten oft auch um den «Stadt-Land-Graben», weil
die grossen Städte von den kleinen, bevölkerungsarmen Landkantone überstimmt
würden, so die Überlegung dahinter. Vielfach wurde deshalb eine Art Standesstimme
für die grossen Städte gefordert. Vorgeschlagen wurden aber auch Regeln für ein
sogenanntes «stärkeres Mehr»: Bei fehlendem Doppelmehr würde das stärkere Mehr (in
Prozent) der beiden entscheiden. Auch gewichtete Standesstimmen abhängig von der
Bevölkerungsgrösse eines Kantons (z.B. ZH 5 Stimmen; AI 1 Stimme) wurden
vorgeschlagen. Bei all diesen Vorschlägen stellte sich jedoch das Problem, dass eine
Änderung des doppelten Mehrs eine Verfassungsänderung wäre und deshalb ein
Ständemehr benötigt – was Reformen aber unwahrscheinlich macht. 24
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